
 

 

Zusammenarbeit Schule und Eltern 

Eine offene und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist uns sehr wichtig. 
Dennoch treten immer wieder Fragen auf:  

• Wo ist die Mitarbeit der Eltern hilfreich und erwünscht? 

• Wo tragen die Eltern die Verantwortung? 

• Wo trägt die Schule die Verantwortung? 

 

Im Folgenden einige Antworten dazu: 

 

Rechte der Eltern 

Eltern haben das Recht: 

• informiert zu werden 

• angehört zu werden 

• Gesuche und andere Rechtsmittel einzureichen 

 

Mitbestimmung 

Eine wichtige Stimme haben Sie als Eltern, wenn es um die schulische Laufbahn Ihrer Kinder geht. Stimm- 
und Wahlberechtigte können in kantonalen Volksabstimmungen über schulische Themen abstimmen. 
Ihre Stimme auf lokaler politischer Ebene ist sehr gefragt: bei der Wahl von Mitgliedern der 
Schulbehörde, bei Schulhausumbauten oder beim Sprechen von Baukrediten etc. 

 

Mitarbeit  

Eltern können in Absprache mit der Schule mitwirken: 

• an Schulprojekten 

• an Aktionstagen und Festen 

• an Sporttagen, Exkursionen oder Schulreisen 

• bei der Integration von fremdsprachigen Kindern und deren El-tern 

• … 

 

Mitverantwortung 

Verantwortung der Eltern:  

❖ Erziehungspflicht 

• Wertschätzen, fördern und fordern Sie Ihre Kinder 

• Unterstützen und begleiten Sie Ihre Kinder mit viel Humor, Gelassenheit, Geduld und Liebe. 

• Geben Sie Ihren Kindern Strukturen: Sorgen Sie dafür, dass sie den Unterricht pünktlich, 
ausgeruht und gesund ernährt besuchen. 



 

 

• Regeln Sie den Medienkonsum vernünftig. 

• Richten Sie mit den Kindern einen geeigneten Arbeitsplatz ein. 

 

❖ Pflicht zur Zusammenarbeit mit der Schule 

• Nehmen Sie an Elternabenden, Besuchstagen, Elterngesprächen und speziellen 
Schulveranstaltungen teil. 

• Unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, die Schulregeln einzuhalten. 

 

❖ Informationspflicht 

• Informieren Sie die Lehrpersonen über allfällige gesundheit-liche, familiäre oder sonstige 
einschneidende Probleme, die das Kind in seiner Entwicklung und schulischen Aufmerk-samkeit 
beeinträchtigen können. 

• Schulwegsicherheit 

 

Verantwortung der Schule 

Hier ist die Schule allein verantwortlich: 

• Pädagogisch-didaktische und disziplinarische Entscheidungen 

• Lehrplan umsetzen und unterrichten 

• Stundenplangestaltung 

• Wahl von Lehrmitteln 

• Anzahl Klassen, Klassen- und Gruppenzuteilungen 

 

Schulleitung und Lehrpersonen treffen pädagogisch-didaktische Entscheidungen. Sie sind dafür 
ausgebildete Fachleute. Lehrpersonen setzen den Lehrplan gemäss den gesetzlichen Vorgaben, 
respektive den politischen Entscheidungen um. Sie müssen den Unterricht an die beschlossenen 
Reformen immer wieder anpassen und weiterentwickeln. 


